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Notiz
Es wird also einem Herausgeber einer Online-Zeitung verboten, eine Druckversion herauszugeben. Dies bedeutet nichts anderes als ein Verbot einer Zeitung. Das Ganze auch noch auf sogenannte "Strohmänner/-frauen" zu beziehen, zeigt die katastrophale Auffassung von Pressefreiheit, Gewerbefreiheit und Berufsfreiheit des Landgerichts Regensburg. 







